
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/9/21 2005/13/0117
 JUSLINE Entscheidung
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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §188;

BAO §191 Abs3 litb;

BAO §97 Abs1;

VwRallg;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2005/13/0118

Rechtssatz

Da ein Feststellungsbescheid nach § 188 BAO den Gesellschaftern der Personenvereinigung (Mitgliedern der

Personengemeinschaft) gegenüber auch im Sinne des § 97 Abs. 1 BAO wirksam werden muss, muss er ihnen auch

zugestellt sein oder als zugestellt gelten (Hinweis B 19. Dezember 2002, 99/15/0051; B 31. Juli 2002, 97/13/0127).
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